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Mit der 1989 beginnenden Einbeziehung der Auf
gaben von Wissenschaft und Technik in die struk
turkonkreten Planunterlagen für volkswirtschaftlich 
strukturbestimmende Aufgaben entfällt nach der 
Verteidigung der .strukturkonkreten Planunterlagen 
und der Festlegung mehrjähriger staatlicher Plan
auflagen die bisherige gesonderte Planung von 
Wissenschaft und Technik nach Aufgabenkom
plexen.

Die Planung der Aufgaben der Grundlagenfor
schung, die Bestandteil strukturkonkreter Planun
terlagen sind, erfolgt durch die hierfür verantwort
lichen Staats- und Wirtschaftsorgane.

Die Planung solcher Aufgaben der Grundlagenfor
schung. deren Ergebnisse großen Einfluß auf meh
rere Wissenschaftsgebiete haben, von großer Be
deutung für die gesamtvolkswirtschaftliche Ent
wicklung sind und wissenschaftlichen Vorlauf für 
Strukturentscheidungen späterer Perspektivzeit
räume darstellen, erfolgt auf der Grundlage der 
unter Leitung des Ministeriums für Wissenschaft 
und Technik auszuarbeitenden wissenschaftlichen 
Konzeptionen durch die Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin bzw. das Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen.

18. Zur konsequenten Verwirklichung der auftrags
gebundenen Finanzierung wissenschaftlich-techni
scher Aufgaben verfügen künftig diejenigen Be
triebe, volkseigenen Kombinate, WB, Wirtschafts
räte der Bezirke und zentralen Staatsorgane über 
die finanziellen Mittel, die die wissenschaftlich- 
technischen Ergebnisse unmittelbar für die Ent
wicklung und Weiterentwicklung der in ihrem Be
reich produzierten Erzeugnisse und Verfahren nut
zen bzw. entsprechend ihrer Aufgabenstellung der 
weiteren Verwertung zuführen.

Daraus ergeben sich ab 1969 folgende Veränderun
gen des gegenwärtig angewandten Systems der 
Finanzierung wissenschaftlich-technischer Auf
gaben:

— die volkseigenen Betriebe und Kombinate bil
den zur Erhöhung ihrer Verantwortung für die 
Planung und Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts sowie zur Ver
vollkommnung ihrer wirtschaftlichen Rech
nungsführung aus selbst erwirtschafteten Mit
teln eigene Fonds Wissenschaft und Technik

— zur Stärkung der Verantwortung, insbesondere 
der Generaldirektoren der WB, für den kon
zentrierten Einsatz ihres wissenschaftlich- 
technischen Potentials zentralisieren die WB 
sowie die Wirtschaftsräte der Bezirke in einem 
eigenen Fonds Wissenschaft und Technik die 
Mittel zur Durchführung volkswirtschaftlich 
strukturbestimmender Aufgaben sowie von 
Querschnittsaufgaben und Aufgaben der 
Grundlagenforschung

— das Ministerium für Wissenschaft und Technik 
verfügt über die Staatshaushaltsmittel zur Lö
sung von naturwissenschaftlichen Aufgaben, 
deren Ergebnisse großen Einfluß auf mehrere 
Wissenschaftsgebiete und volkswirtschaftliche

Bereiche haben bzw. zum Bereich der Erktm- 
dungsforschung gehören und von fundamen
taler Bedeutung für die weitere gesellschaft
liche Entwicklung sind

— die wissenschaftlich-technischen Institute der 
Industrie sowie die Forschungseinrichtungen 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin und des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen erhalten die Mittel zur Durch
führung wissenschaftlich-technischer Aufgaben 
nur noch durch Auftraggeber bereitgestellt, die 
ein gesellschaftliches Interesse am Arbeitser
gebnis haben und aus diesem Grunde die Fi
nanzierung übernehmen. Eine globale Finan
zierung von Forschungs- und Entwicklungs
einrichtungen erfolgt künftig nicht mehr.

19. Zur Vervollkommnung des Prinzips der Eigener
wirtschaftung der Mittel und zur Schaffung besse
rer Bedingungen für eine auf die Perspektive 
orientierte langfristige Planung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts werden folgende 
Maßnahmen durchgeselzt:

— die Bildung der betrieblichen Fonds Wissen
schaft und Technik erfolgt für die Jahre 1969 
und 1970 in den zentralgeleiteten volkseigenen 
Betrieben und Kombinaten der Industriemini
sterien auf der Grundlage von Zweijahresnor
mativen und für den Perspektivplanzeitraum 
1971 bis 1975 einschließlich der bezirksgeleite
ten Industrie auf der Grundlage langfristiger, 
auf den gesamten Perspektivplanzeitraum be
zogener Normative

— die Normative werden 1969 und 1970 in Ver
bindung mit den Maßnahmen für nächste 
Schritte zur planmäßigen Änderung von Indu
striepreisen per 1. Januar 1970 und ab 1971 
generell als Kostenbestandteil in die Preisbil
dung der Erzeugnisse einbezogen. Die Zufüh
rungen zum Fonds Wissenschaft und Technik 
erfolgen auf der Grundlage der Normative

— die Zentralisierung von Forschungs- und Ent
wicklungsmitteln bei den WB und Wirt
schaftsräten der Bezirke erfolgt planmäßig und 
aufgabenbezogen und ebenfalls auf der Grund
lage langfristiger Normative

— das Prinzip der Bereitstellung von Staatshaus
haltsmitteln für strukturbestimmende wissen
schaftlich-technische Aufgaben, deren Finan
zierung die Reproduktionskraft der volkseige
nen Betriebe und Kombinate, WB und Wirt
schaftsräte der Bezirke übersteigt, wird bei
behalten. Der Ministerrat legt mit dem Per
spektivplan die Aufgaben fest, für die eine 
Finanzierung aus dem Staatshaushalt erfolgt.

20. Die volkseigenen Betriebe und Kombinate, WB, 
Wirtschaftsräte der Bezirke und zentralen Staats
organe schließen über die Durchführung wis
senschaftlich-technischer Aufgaben durch Insti
tutionen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
ihres Verantwortungsbereiches Verträge ab Für 
die betrieblichen Forschungs- und Entwicklungs
aufgaben, die mit eigenen Mitteln und eigenen 
Kapazitäten durchgeführt werden, sind die


